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24 Erläuterungen zu §38 - Vermögenssteuer

24.1 Die Besteuerung von Nutzniessung an Liegenschaften und Wohnrecht bei der Vermö-

genssteuer

24.1.1 Die zivilrechtliche Ordnung von Nutzniessung und Wohnrecht (Grundsätze)
Zivilrechtliche Grundlage der Nutzniessung bilden die Art. 745-775 des Schweizerischen
Zivilgesetzbuches vom 10. Dezember 1907 (ZGB, SR 210). Das Wohnrecht ist in den Art. 776-778 ZGB
geregelt und ist ein von Gesetzes wegen auf das Wohnen eingeschränktes Nutzniessungsrecht. Die
gesetzlichen Bestimmungen über die Nutzniessung sind auch auf das Wohnrecht anwendbar, sofern das
Gesetz nichts anderes anordnet.

Die Nutzniessung verleiht der nutzungsberechtigten Person das Recht auf den vollen Genuss des
belasteten Grundstücks, worunter das Recht auf den Besitz, den Gebrauch und die Nutzung verstanden
wird (Art. 745 ff. ZGB). Bei Nutzniessungen an Grundstücken ist eine öffentliche Beurkundung und eine
Eintragung in das Grundbuch erforderlich (Art. 746 ZGB).

Das Wohnrecht verleiht der wohnrechtsberechtigten Person das Recht, in einem Gebäude oder in einem
Teil eines Gebäudes zu wohnen (Art. 776 ff. ZGB). Bei einem dinglichen Wohnrecht ist zu seiner
Entstehung eine öffentliche Beurkundung und eine Eintragung in das Grundbuch erforderlich (Art. 776
Abs. 3 ZGB i.V.m. Art. 746 ZGB). Das Wohnrecht kann aber auch in der Form eines rein vertraglichen
Wohnrechts ausgestaltet sein, das an keine speziellen Formvorschriften gebunden ist, aber grundsätzlich
auch den Bestimmungen von Art. 776 ff. ZGB unterliegt (obligatorisches Wohnrecht). Auch ein formfrei
errichtetes Wohnrecht muss jedoch nachgewiesen werden können. Zur Vermeidung von
Beweisschwierigkeiten empfiehlt sich die Schriftlichkeit.

Der Verzicht oder Tod des Berechtigten, die gegenseitige Übereinkunft sowie Zeitablauf stellen in der
Praxis die wichtigsten Gründe der Beendigung von Nutzniessung oder Wohnrecht dar und geben dem
Eigentümer einen Anspruch auf Löschung des Eintrags im Grundbuch, wo ein solcher für die Bestellung
notwendig war.

24.2 Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht im Privatvermögen (Vermögenssteuer)

24.2.1 Besteuerung von Nutzniessung und Wohnrecht während der Nutzungsdauer
Bei der Nutzniessung wird das Grundstück beim Nutzniesser zum Vermögenssteuerwert besteuert (§ 38
Abs. 2 StG). Beim Wohnrecht wird das Grundstück demgegenüber nicht beim Wohnrechtsberechtigten,
sondern beim Grundeigentümer (Wohnrechtsgeber) zum Vermögenssteuerwert besteuert, unabhängig
davon, auf welche Art (dinglich oder vertraglich) das Wohnrecht begründet wurde. Diese Grundsätze für
die Vermögenssteuer sind nicht davon abhängig, ob die Nutzniessung oder das Wohnrecht entgeltlich
oder unentgeltlich eingeräumt wurden.

Die Schulden sind steuerlich bei derjenigen Partei zu berücksichtigen, bei welcher das Grundstück zum
Vermögenssteuerwert besteuert wird.

24.2.2 Beendigung des Nutzungsverhältnisses
Die Beendigung des Nutzungsrechts hat zur Folge, dass der bis anhin durch das eingeräumte
Nutzungsrecht beschränkte Grundeigentümer rechtlich wieder vollumfänglich über die Sache verfügen
kann.

Mit der Beendigung der Nutzniessung entfällt die steuerliche Erfassung des Nutzungsguts beim
Nutzniesser und der Grundeigentümer wird umfassend vermögenssteuerpflichtig.

Bei der Beendigung des Wohnrechts ändern sich die steuerlichen Verhältnisse nicht, der
Grundeigentümer ist weiterhin vermögenssteuerpflichtig.
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24.3 Kryptowährungen (Bitcoin, Ethereum, Tokens usw.)
Kryptowährungen sind digitale Zahlungsmittel bzw. Vermögenswerte. Sie sind im weitesten Sinne
vergleichbar mit einem Bankguthaben, es besteht jedoch kein Anrecht auf Barauszahlung in Schweizer
Franken oder in einer traditionellen Fremdwährung. Aktuell existieren etwa 1’000 Kryptowährungen und es
kommen laufend neue hinzu. Die bekanntesten und verbreitesten Kryptowährungen sind Bitcoin,
Ethereum, Ripple, Litecoin und Dash.

Kryptowährungen unterliegen gemäss § 38 Abs. 1 StG zum Jahresendkurs zusammen mit den übrigen
Vermögenswerten (Bankguthaben, Wertschriften, Fahrzeuge, Immobilien) der Vermögenssteuer.

Detaillierte Angaben zu Kryptowährungen finden Sie im Merkblatt Steuern für Privatpersonen vom
30. November 2017 auf der Website der Steuerverwaltung unter Kryptowährungen1

1https://www.zg.ch/behoerden/finanzdirektion/steuerverwaltung/kryptowaehrungen
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